
2.Boiblatt l3.März 1952 

A n f r_~.ß e b e a n t w 0 r tun g' 

In Beantwortung einer Anfrage der AbgaDr.P f e i f e r und Genossen 

wegen Überlastung des Ve~qaltunßsgerichtshofes, welche in ~er National~ 

ratssitzung vom l6.Dezember 1949 eingebracht wurde, teilt nunmehr Bundes­

kanzler Dr.lng~ F i g 1 mit: 

Zu Punkt 1 der'Anfrage (ob der Bundeskanzler geneigt sei, dafür zu sorgen, 
dass durch entspr~chende personelle Massnahmen -ohne Neuaufnahme von Personal -
der Verwaltungsgerichtshot' 1nstandgesetzt wird, seine verfassungsmässige 
Aufgabe zu erfüllen und die Rückstände binnen kürzester Zeit aufzuarbeiten): 

Vor dem l3,März 1938 besass der dama.lige Bundesgerichtshof zur Wahrneh­

mung der jetzt auf den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof 

verteilten Kompetenzen 30 Richterposten. Die von der Anfrage hinsichtlich 

eines Versagens des Verwaltungsgerichtshofes angeführten Befürchtungen konntE!11 , '. 

für die Zeit, in der der volle Stand der Mitglieder dieses Gerichtshofes 

noch nioht erreicht war, erhoben" werden. Im Laufe des Jahres 1949 wurden 

jedoch 8 Richter neu einges'iQllt. Dadurch wurde der Verwaltungsgerichtshof 

auf den gesetzlich vorgesehenen Stand von 25 Mitgliedern gebracht. Von den 

4.154 Beschwerden, die beim Verwaltungsgerichtshof bis Ende 1948 eingelangt 

sind, waren am 31.Dezember 1949 insgesamt 30485 erledigt und 669, deS. rund 

16 %, unerledigt. 

Hiebei darf nioht übersehen werden, dass die Einarbeitung der neuein­

gestellten Mitglieder auoh eine geraume Zeit in Anspruch nimmt. Weiters ist 

zu bemerken, dass die Beschwerden gegen Entsoheidungen der Besohwerdakommission 

beim Bundesministerium für Inneres in Registrierungsangelegenheiten einen 

unerwartet grossen Aktenanlauf mit sich brachten. 

Der unerledigte Aktenrückstand hat sich nach dem Berichte des Präsi­

denten des Verwal tungsgerichtshofes von 2.051 im Jahre 1949' verbliebenen 

Fällen im Jahre 1950 auf 20 565 Fälle erhöht. 

Diese Situation hat sich aber weiterhin verschärft, als sich der 

Beschwerdeanfall im zweiten Halbjahr 1951 wieder erhöht hat, sodass gegenüber 

einem monatlichen durohschnittlichen Besohwerdeanfall der letzten zwei Jahre 

von etwa 230 bis 250 sich im Dezember 1951 ein Anfall von über 350 und im 

Jänner 1952 von über 300 ergeben hat. 
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Es ist daher du~ch personelle Massnahmen - ~ Personalvermehrung - der 

Verwaltungsgerichtshof nicht imstande gewesen, seine verfassungsmässigen Auf­

gaben zu erfüllen. Die Neueinstellungen im Personalsta.nde des Verwaltungsge­

riohtshofes erfolgten nach Ausschreibung mitBewerbern aus dem Personalstande 

der einzelnen Ressorts. Mit Rücksicht auf den neuerliohen Zuwachs im Einlauf 

hat die Bundesregierung daher in ihrer Vorlage für das Bundesfinanzgesetz 1952 

eine Vermehrung der Ratsposten für vorübergehenden Bedarf um drei Stellen 

vorgesehen und der Nationalrat hat dieser Massnabmein der richtigen Erkennt­

nis der gegebenen Saohlage zugestimmt. Die Besetzung dieser Posten erfolgte 

gleiohfalls aus dem Personal stande der Ressorts. 

loh habe mdt der Beantwortung der Anfrage zugewartet, weil es mir nioht 

riohtig erschienen ist, die Anfrage zu beantworten und das Meritum derselbe~ 

offenzuls,ssen. Denn es war durch längere Zeit zu prüfe:p., ob es sich lediglich , 
um einen var6bergehenden Anfall von Beschwerden handelt oder mit einem Anfall 

für längere Zeit zu rechnen war. Der letzteren Tatsaohe musste daher Reohnung 

getragen werden. Die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsgeriohtshofes 

aus bestq,ualifizierten Verwaltungs- und Ziviljuristen soheint mir Gewähr zu 

sein, dass der VerwaltungsgerichtShOf, soweit nicht durch MUtwillensbesohwer­

den versuoht wird, :~ine Arbeit lahm2:ulegen, in Kürze den Rückstand seiner 

Besohwerden aufgearbeitet haben wird. 

~u Punkt 2 der Anfrage (ob der Bundeskanzler geneigt sei, dem Falle des 
Gendarmerieoberstleutnants Wilhelm Kf~BHh se. in besonderes AUß.enmerk zuz~­
wenden und dafür zu sorgen, dass fachleesonders geeignete Gendarmerie­
offiziere, wie der Ge1'lannte, ehesttunlioh auf den neuen Personalstäna=der 
Gendarmerie übernommen werden): . 

Was die Ubernahme des Gendarmerieoberstleutnants Wilhelm Kreuth in den 

nauen Personalstand der Gendarmerie anlan~t, so hat der Verwaltungseeriohtshof 

mit Erkenntnis vom l2.Ju1i 1950, Zl.406/48/20, wegen Säumhis der belangten 

Beh8rde über das gestellte Begehren selbst entsohieden und siohveranlaßst 

gesehen, die Ernennung des Beschwerdeführers naoh § 7 des Beamten~Uberleitune8' 

gesetzes auszuspreohen. 

Das Bundesministerium für Inneres hat diesem Erkenntnis auoh entsprochen 

und den Gendarmerieoberstleutnant Wilhe1m Kreuth in den Personalstand der 

Bundesgendarmerie übernommen. 
:2ezüglich weiterer Details verweise ioh die Antragsteller an das Ressort 

des Bundesministeriums für Inneres • 

.... - .... -

374/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




